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1. Einleitung 

In der Schweiz basiert die Altersvorsorge auf dem Drei-Säulen-Modell (staatliche, berufliche 

und private Vorsorge). Die staatliche Vorsorge soll mit der Alters- und Hinterlassenenversi-

cherung (AHV) das Existenzminimum sichern. Wird dieses Ziel nicht erreicht, ergänzen die 

Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV das Einkommen gemäss ihrem verfassungsmässigen Auf-

trag so, dass das Existenzminimum gedeckt ist. AHV und EL bilden damit die beiden tragen-

den Säulen der staatlichen Altersvorsorge in einem international als stabil geltenden System. 

Dennoch lebt ein relevanter Teil der älteren Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Ge-

mäss dem aktuellen Armutsmonitoring sind unter Berücksichtigung von Einkommen und 

Vermögen 116 000 Personen im Rentenalter von Armut betroffen (BSV, 2025). Für einen Teil 

der über 65-Jährigen stellt die Sozialhilfe (SH) entweder die einzige Einkommensquelle dar 

oder ergänzt die AHV beziehungsweise die Kombination aus AHV und EL. Die Inanspruch-

nahme der Sozialhilfe im Rentenalter ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Die Sozial-

hilfequote der über 65-Jährigen erhöhte sich von 0,21 % im Jahr 2012 (2800 unterstützte 

Personen) auf 0,33 % im Jahr 2024 (5700 unterstützte Personen) (BFS, 2025a). Auch wenn 

das Niveau weiterhin tief ist, ist die Entwicklung signifikant. Vor dem Hintergrund der demo-

grafischen Alterung der Schweizer Bevölkerung gewinnt dieses Phänomen zusätzlich an Be-

deutung. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Sozialhilfequote der über 65-Jährigen deut-

lich unter der Gesamtquote der ständigen Wohnbevölkerung1 von 2,9 % im Jahr 2024 liegt. 

Seniorinnen und Senioren weisen nach wie vor die niedrigste Sozialhilfequote aller Alters-

gruppen auf. 

Der vorliegende Text analysiert die Situation von Personen über 65 Jahren in der Sozialhilfe 

auf der Grundlage quantitativer Daten. Zunächst werden die Sozialhilfedaten des BFS aus-

gewertet. Anschliessend werden diese Daten mit denjenigen zur AHV und zu den EL abgegli-

chen, die vom BSV in Tabellenform bereitgestellt werden. Neben der Beschreibung der Ent-

wicklung werden strukturelle Faktoren identifiziert, die den Sozialhilfebezug im Alter erklä-

ren können. 

  

 
1 Alle Analysen in diesem Beitrag konzentrieren sich auf Personen ab 65 Jahren. Der Einfachheit halber wird 

daher nicht jedes Mal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der beschriebenen Gruppe um die «über 

65-Jährigen» handelt. 
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2. Analyse – Fokus auf die Sozialhilfe 

Dieses Kapitel untersucht ausgewählte soziodemografische Merkmale im Zusammenhang 

mit der Sozialhilfe von Personen über 65 Jahren. Wie Grafik 1 zeigt, stieg die absolute Zahl 

der unterstützten Personen von 2806 im Jahr 2012 auf 5658 im Jahr 2024. Die Sozialhil-

fequote erhöhte sich in diesem Zeitraum von 0,21 % auf 0,33 %. Ein Teil dieser Entwicklung 

ist dem demografischen Wandel geschuldet, da der Anteil älterer Personen an der Bevölke-

rung zunimmt. Die demografische Entwicklung allein erklärt den Anstieg jedoch nicht. Wäh-

rend sich die Zahl der unterstützten Personen in zwölf Jahren nahezu verdoppelte, wuchs 

der Anteil der über 65-Jährigen an der ständigen Wohnbevölkerung lediglich um rund ein 

Viertel. 

Grafik 1: Entwicklung der Zahl der unterstützten Personen und der Sozialhilfequote der über 65-Jährigen 
(2012–2024) 

 
Quelle: Sozialhilfestatistik (BFS, 2025). Grafik SKOS. Anmerkung: Die Zahlen für das Jahr 2024 sind aufgrund der Änderungen im Zusam-
menhang mit der Modernisierung der Sozialhilfestatistik durch das BFS mit Vorsicht zu interpretieren. 

 

Obwohl die absoluten Zahlen tief bleiben, ist somit eine strukturelle Zunahme festzustel-

len. Das folgende Kapitel vertieft die Analyse anhand kantonaler und individueller Merk-

male. 
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2.1. Kantone 

Die kantonalen Sozialhilfequoten für Personen über 65 Jahre bleiben insgesamt niedrig, wei-

sen jedoch deutliche Unterschiede auf. Im Jahr 2024 lagen sie zwischen 0,12 % in Freiburg 

(70 unterstützte Personen) und 0,64 % in Neuenburg (225 unterstützte Personen)2. Wie auf 

nationaler Ebene sind die Quoten der Seniorinnen und Senioren in allen Kantonen deutlich 

tiefer als jene anderer Altersgruppen (BFS, 2025a). 

 Grafik 2: Anzahl der unterstützten Personen und Sozialhilfeprozentsatz der über 65-Jährigen nach Kanton 
(2024) 
 

Quelle: Sozialhilfestatistik (BFS, 2025). Grafik SKOS. Anmerkung: Die Zahlen für das Jahr 2024 sind aufgrund der Änderungen im Zusam-
menhang mit der Modernisierung der Sozialhilfestatistik durch das BFS mit Vorsicht zu interpretieren. 

In 11 der 15 untersuchten Kantone ist die Sozialhilfequote zwischen 2012 und 2024 gestie-

gen. Besonders ausgeprägt war der Anstieg in Genf: Dort erhöhte sich die Quote von 0,15 % 

(110 Personen) im Jahr 2012 auf 0,52 % (446 Personen) im Jahr 2024. Auch im Wallis (von 

0,07 % auf 0,20 %) und in Schwyz (von 0,18 % auf 0,44 %) ist eine deutliche Zunahme zu 

verzeichnen. Rückläufige Entwicklungen zeigen sich lediglich in vier Kantonen (Luzern, Frei-

burg, Aargau und Thurgau). Der Kanton Luzern weist dabei eine besondere Entwicklung auf, 

mit einem markanten Rückgang ab 2021. Die möglichen Ursachen werden in Kapitel 4 (Er-

klärende Faktoren) diskutiert. 

  

 
2 Es wurden alle Kantone aus den Berechnungen ausgeschlossen, in denen der Durchschnitt der Sozialhilfebe-

ziehenden über 65 Jahre zwischen 2012 und 2024 unter 50 lag, um Regionen mit zu starken Schwankungen auf-

grund einer geringen Fallzahl auszuschliessen.  Diese Liste der ausgeschlossenen Kantone umfasst Uri, Obwal-

den, Nidwalden, Glarus, Zug, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, 

Graubünden und Jura. 
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Grafik 3: Entwicklung der Sozialhilfekosten der über 65-Jährigen pro Kanton (2012–2024)  

Quelle: Sozialhilfestatistik (BFS, 2025). Grafik SKOS. Anmerkung: Die Zahlen für das Jahr 2024 sind aufgrund der Änderungen im Zusam-
menhang mit der Modernisierung der Sozialhilfestatistik durch das BFS mit Vorsicht zu interpretieren. 

 

2.2. Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsbewilligung 

Wie Grafik 4 zeigt, liegt die Sozialhilfequote von ausländischen Personen im Rentenalter 

über jener von Schweizer Staatsangehörigen. Dieser Unterschied besteht über den gesam-

ten Zeitraum von 2012 bis 2024. Die Sozialhilfequote von Ausländerinnen und Ausländern 

stieg von 0,63 % im Jahr 2012 auf 1,11 % im Jahr 2024. Bei Schweizerinnen und Schweizern 

erhöhte sich die Quote im gleichen Zeitraum lediglich von 0,16 % auf 0,22 % (BFS, 2025a). 

2024 besassen 39 % der unterstützten Personen über 65 Jahre keinen Schweizer Pass, ob-

wohl ihr Anteil an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung lediglich 12 % beträgt (BFS, 2025b). 

Grafik 4: Entwicklung der Sozialhilfequote der über 65-Jährigen nach Staatsangehörigkeit 

Quelle: Sozialhilfestatistik (BFS, 2025). Grafik SKOS. Anmerkung: Die Zahlen für das Jahr 2024 sind aufgrund der Änderungen im Zusam-
menhang mit der Modernisierung der Sozialhilfestatistik durch das BFS mit Vorsicht zu interpretieren. 

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CH ZH LU SZ VS GE

0.16%
0.22%

0.63%

1.11%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sozialhilfequote - Schweizer:innen Sozialhilfequote Ausländer:innen



 

 

7 

Dieser Unterschied zeigt sich auch in der Gesamtbevölkerung: Die Sozialhilfequote beträgt 

bei Schweizer Staatsangehörigen 1,8 %, bei ausländischen Personen 5,5 % (BFS, 2025a). Die 

Differenz im Rentenalter spiegelt somit ein allgemeines strukturelles Muster wider. Die Un-

terschiede nach Staatsangehörigkeit verdecken erhebliche Disparitäten nach Aufenthalts-

status. Menschen mit der Niederlassungsbewilligung C weisen eine vergleichsweise niedrige 

Sozialhilfequote auf. Diese bewegte sich zwischen 0,36 % (2012) und 0,58 % (2024) (BFS, 

2025c und d, eigene Berechnung). Deutlich höher ist die Quote bei Personen mit einer Auf-

enthaltsbewilligung B. Im Jahr 2024 lag sie bei 3,44 %. Noch ausgeprägter ist die Situation 

bei vorläufig aufgenommenen Personen (Bewilligung F): Hier betrug die Sozialhilfequote 

2024 47,8 % (2012: 48,3 %; zwischenzeitlicher Rückgang bis 2020 auf 26,7 %). 

Grafik 5: Entwicklung der Sozialhilfequote der über 65-Jährigen nach Aufenthaltsbewilligung 

Quelle: Sozialhilfestatistik (BFS, 2025). Grafik SKOS. Anmerkung: Die Zahlen für das Jahr 2024 sind aufgrund der Änderungen im Zusam-
menhang mit der Modernisierung der Sozialhilfestatistik durch das BFS mit Vorsicht zu interpretieren. 

Eine differenzierte Betrachtung nach Herkunftsregion verdeutlicht weitere Unterschiede. 

Personen aus den Nachbarstaaten der Schweiz weisen eine Sozialhilfequote auf, die jener 

von Schweizerinnen und Schweizern ähnlich ist. Auch bei Personen aus EU-/EFTA-Staaten 

sowie aus anderen europäischen Ländern bleiben die Quoten unter 1 %. Deutlich höher sind 

die Quoten bei Personen aus Amerika, Asien und Ozeanien (über 7 %) sowie bei Personen 

aus afrikanischen Staaten (rund 9,4 %). Diese Unterschiede deuten stark auf strukturelle Ef-

fekte hin, insbesondere im Zusammenhang mit den Anspruchsvoraussetzungen für Ergän-

zungsleistungen. Die Karenzfristen3 für EL – abhängig vom Herkunftsland – dürften hier eine 

zentrale Rolle spielen. Darauf wird in Kapitel 4 vertieft eingegangen. 

 
3 Für ausländische Staatsangehörige gilt beim Bezug von AHV-Ergänzungsleistungen eine Karenzfrist, d.h. eine 

Wartezeit, nach der Einreise in die Schweiz. Diese Frist beträgt 10 Jahre ununterbrochenen Wohnsitz in der 

Schweiz. Für Flüchtlinge gelten 5 Jahre. Für EU-/EFTA-Bürger gilt diese Frist nicht. 
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Grafik 6: Sozialhilfebezugsquote der über 65-Jährigen nach Staatsangehörigkeit 

Quelle: Sozialhilfestatistik (BFS, 2025). Grafik: SKOS. Die Zahlen für das Jahr 2024 sind aufgrund der Änderungen im Zusammenhang 

mit der Modernisierung der Sozialhilfestatistik durch das BFS mit Vorsicht zu interpretieren. 

 

2.3. Individuelles Alter 

Die Altersverteilung zeigt eine klare Konzentration der Sozialhilfe in den ersten Jahren nach 

Erreichen des Rentenalters. Wie Grafik 7 verdeutlicht, entfallen 22,1 % aller unterstützten 

Personen über 65 Jahre auf die Altersgruppe der 65- und 66-Jährigen (BFS, 2025e). Allein die 

65-Jährigen machen 13,5 % aus. Sozialhilfe wird somit überdurchschnittlich häufig unmittel-

bar nach dem Eintritt ins Rentenalter beansprucht. 

Grafik 7: Absolute Zahl der unterstützten Personen der über 65-Jährigen und Sozialhilfequote nach individu-
ellem Alter (2024)

Quelle: Sozialhilfestatistik (BFS, 2025). Grafik SKOS. Anmerkung: Die Zahlen für das Jahr 2024 sind aufgrund der Änderungen im Zu-
sammenhang mit der Modernisierung der Sozialhilfestatistik durch das BFS mit Vorsicht zu interpretieren. 

 

Die Sozialhilfequote beträgt bei 65-Jährigen 0,75 % und bei 66-Jährigen 0,51 % – beide Werte 

liegen über dem Durchschnitt von 0,33 %. Danach sinkt die Quote kontinuierlich und liegt 

0.22% 0.37% 0.70% 0.92%

9.43%

7.12%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Schweiz Angrenzende
Länder

Andere EU- und
EFTA-Länder

Andere Länder
Europas

Afrika Amerika, Asien
und Ozeanien

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99+

Zahl Sozialhilfebeziehende nach Alter Sozialhilfequote nach Alter

Durchschnittliche Sozialhilfequote 65+



 

 

9 

bis zum Alter von 86 Jahren unter dem Durchschnitt. Im sehr hohen Alter steigt die Quote 

erneut an. Bei 98-Jährigen beträgt sie 1,11 %, allerdings bei sehr kleinen Fallzahlen.  

Dieser Anstieg dürfte mit dem Eintritt in ein Pflegeheim zusammenhängen, der 2024 durch-

schnittlich im Alter von 85 Jahren erfolgte (OBSAN, 2026). In solchen Situationen kann die 

Vermögensverwertung4 Auswirkungen auf den Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben 

und subsidiär zur Sozialhilfe führen. 

2.4. Geschlecht und Zivilstand 

Die Geschlechterverteilung ist insgesamt ausgeglichen. Im Jahr 2024 waren 51 % der unter-

stützten Personen Männer und 49 % Frauen (BFS, 2025a). Auffällig ist jedoch die Entwicklung 

über die Zeit: 2012 lag der Frauenanteil noch bei 56 %, jener der Männer bei 44 %. Innerhalb 

eines Jahrzehnts kam es somit zu einer Angleichung, sodass seit 2021 faktisch Parität be-

steht. Geschlecht allein stellt damit keinen dominanten Risikofaktor dar. 

Im Jahr 2024 wiesen Alleinstehende mit 0,6 % die höchste Sozialhilfequote auf, gefolgt von 

Geschiedenen (0,5 %) und Verwitweten (0,4 %). Verheiratete Personen hatten mit 0,2 % die 

niedrigste Quote. Eine kombinierte Betrachtung von Geschlecht und Zivilstand zeigt, dass 

alleinstehende Männer (0,8 %) und geschiedene Männer (0,7 %) das höchste Risiko aufwei-

sen, Sozialhilfe zu beziehen. 

3. Analyse – Sozialhilfe, AHV und EL zur AHV 

Die vorangegangenen Kapitel basieren auf der Sozialhilfestatistik des BFS, welche alle Per-

sonen erfasst, die im Laufe eines Jahres mindestens einen Monat Sozialhilfe bezogen haben. 

Im folgenden Abschnitt wird eine spezifischere Perspektive eingenommen: Analysiert wer-

den ausschliesslich Personen über 65 Jahre, die im Dezember 2023 Sozialhilfe bezogen ha-

ben (BSV, 2025b). Für diesen Stichtag wird zusätzlich untersucht, ob neben der Sozialhilfe 

auch eine AHV-Rente sowie Ergänzungsleistungen (EL) bezogen wurden. 

Die soziodemografische Struktur dieser Population entspricht weitgehend jener der zuvor 

analysierten Gruppe. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse bleibt damit gewährleistet. 

Die Auswertung zeigt drei dominante Leistungsprofile. Rund 50 % der unterstützten Perso-

nen beziehen Sozialhilfe in Kombination mit einer AHV-Rente, jedoch ohne EL. Knapp ein 

Drittel erhält alle drei Leistungen – Sozialhilfe, AHV und EL. 17,6 % beziehen ausschliesslich 

Sozialhilfe, ohne AHV und ohne EL. Die Konstellation Sozialhilfe mit EL, aber ohne AHV, be-

trifft lediglich 0,7 % der Fälle (20 Personen) und wird aufgrund der geringen Fallzahl nicht 

vertieft analysiert. Die Daten der Sozialhilfestatistik können teilweise ungenau sein. Daher 

 
4 «Bei der EL-Berechnung wird auch das Vermögen angerechnet, auf das eine Person freiwillig verzichtet hat. 

Ein Vermögensverzicht liegt dann vor, wenn eine Entäusserung von Vermögenswerten ohne Rechtspflicht oder 

ohne gleichwertige Gegenleistung erfolgte.» Definition abgerufen unter  https://www.ahv-iv.ch/p/51.d 

 

https://www.ahv-iv.ch/p/51.d
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sind die Ergebnisse, die sich aus dem Abgleich der Daten zur Sozialhilfe, zu den AHV-Renten 

und zu den EL ergeben, mit Vorsicht zu interpretieren. 

 

Grafik 8: Verteilung der unterstützten Personen über 65 Jahre nach bezogenen Leistungen (2023) 

 
Quelle: Statistik der Ergänzungsleistungen, BSV (2025). Grafik: SKOS. 

3.1. Kantone 

Die kantonale Analyse zeigt deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung der Leistungs-

arten. Im Kanton Schwyz besteht die Mehrheit der unterstützten Personen aus Fällen, in 

denen Sozialhilfe, AHV und EL gemeinsam bezogen werden. Reine Sozialhilfefälle sind dort 

vergleichsweise selten. In Genf hingegen wird von keiner unterstützten Person EL bezogen. 

Zwei Drittel der Betroffenen erhalten Sozialhilfe in Kombination mit AHV (66%), während ein 

Drittel ausschliesslich Sozialhilfe bezieht (34%). 

 
Grafik 9: Kantonale Verteilung der unterstützten Personen über 65 Jahre 

 
Quelle: Statistik der Ergänzungsleistungen, BSV (2025). Grafik: SKOS  
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Diese Unterschiede lassen sich sowohl durch demografische als auch durch institutionelle 

Faktoren erklären. Einerseits variieren Bevölkerungsstruktur und Migrationsanteile zwi-

schen den Kantonen. Andererseits unterscheiden sich die kantonalen Regelungen zur Aus-

gestaltung der Ergänzungsleistungen, insbesondere im Bereich der Heimfinanzierung. Ob 

und in welchem Umfang EL die effektiven Heimkosten decken, beeinflusst direkt die Not-

wendigkeit eines ergänzenden Sozialhilfebezugs. Darauf wird in Kapitel 4 näher eingegan-

gen. 

3.2. Nationalität und Aufenthaltsbewilligung 

Die Analyse nach Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsbewilligung zeigt Unterschiede zwi-

schen Bezug von Sozialhilfe (SH), EL und AHV. Schweizer Staatsangehörige stellen 63,6 % der 

Personen, die Sozialhilfe und AHV ohne EL beziehen, sowie 75,6 % der Personen, die Sozial-

hilfe, AHV und EL gleichzeitig erhalten. In der Kategorie der ausschliesslichen Sozialhilfebe-

ziehenden sind hingegen ausländische Personen deutlich überrepräsentiert (Grafik 10).  

Grafik 10: Aufteilung nach Kategorie der über 65-Jährigen unterstützten Personen und Staatsangehörigkeit  

 
Quelle: Statistik der Ergänzungsleistungen, BSV (2025). Grafik: SKOS.  
 

Eine differenzierte Betrachtung nach Herkunftsregion verdeutlicht weiter, dass Personen 

aus Nachbarstaaten sowie aus EU-/EFTA-Ländern ein Leistungsprofil aufweisen, das jenem 

der Schweizer Bevölkerung ähnelt. Demgegenüber beziehen Personen aus Asien zu 53 % 

ausschliesslich Sozialhilfe. Staatsangehörige afrikanischer Staaten verteilen sich zu 42 % auf 

reine Sozialhilfe und zu 44 % auf die Kombination Sozialhilfe–AHV. Der EL-Bezug ist in diesen 

Gruppen entsprechend unterdurchschnittlich. 

Die Ergebnisse deuten klar darauf hin, dass der Zugang zu Ergänzungsleistungen – insbeson-

dere die für Drittstaaten geltenden Karenzfristen – einen zentralen Einfluss auf die Leistungs-

struktur hat. 
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Grafik 11: Aufteilung nach Kategorie der über 65-Jährigen unterstützten Personen und nationaler Herkunft 

 
Quelle: Statistik der Ergänzungsleistungen, BSV (2025). Grafik: SKOS  
 

Die Differenzierung nach Aufenthaltsstatus bestätigt diese strukturellen Zusammenhänge 

(Grafik 12). Die untersuchte Population besteht aus 1 755 Schweizer Staatsangehörigen, 455 

Personen mit C-Bewilligung, 255 Personen mit B-Bewilligung und 446 vorläufig aufgenom-

menen Personen. 

Schweizer Staatsangehörige und Personen mit Niederlassungsbewilligung C zeigen ein sehr 

ähnliches Leistungsprofil. In weniger als 5 % der Fälle bei Schweizerinnen und Schweizern 

und in rund 9 % der Fälle bei Personen mit C-Bewilligung ist Sozialhilfe die einzige Einkom-

mensquelle im Rentenalter. Der überwiegende Teil bezieht Sozialhilfe ergänzend zu AHV, 

teilweise zusätzlich mit EL. Deutlich anders präsentiert sich die Situation bei Personen mit B-

Bewilligung oder vorläufiger Aufnahme. In diesen Gruppen wird Sozialhilfe häufig ohne EL 

bezogen. 
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Grafik 12: Aufteilung nach Kategorie der über 65-Jährigen unterstützten Personen und 
Aufenthaltsbewilligung 

 
Quelle: Statistik der Ergänzungsleistungen, BSV (2025). Grafik: SKOS. Die Niederlassungsbewilligung (C) umfasst Flüchtlinge mit Asyl (C) 
und die Jahresaufenthaltsbewilligung (B) umfasst keine anerkannten Flüchtlinge (B). Die vorläufig Aufgenommenen umfassen vorläufig 
aufgenommene Flüchtlinge. 
 

3.3. Individuelles Alter 

Unter Einbezug anderer Leistungen zeigt sich eine klare zeitliche Konzentration der Sozial-

hilfe auf die ersten Jahre nach Erreichen des Rentenalters. Im Alter von 65 Jahren ist die 

Quote der Personen mit Sozialhilfe–AHV–EL am höchsten. Danach sinkt sie kontinuierlich 

und erreicht in der Altersgruppe 76–80 Jahre einen Tiefstwert von 0,05 %. Ab dem Alter 

von 91 Jahren steigt sie erneut auf 0,2 % an. Bei Personen, die ausschliesslich Sozialhilfe 

beziehen, bleibt die Quote über die verschiedenen Altersgruppen hinweg relativ stabil. 

Auch bei der Kombination Sozialhilfe–AHV–EL zeigt sich im sehr hohen Alter wieder ein 

leichter Anstieg. Diese Entwicklungen sind angesichts der geringen absoluten Fallzahlen 

mit Vorsicht zu interpretieren. 
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Grafik 13: Sozialhilfequote nach Kategorie der über 65-Jährigen unterstützten Personen und individuellem 
Alter

 
Quelle: Statistik der Ergänzungsleistungen, BSV (2025). Grafik: SKOS.  

 

3.4. Geschlecht und Zivilstand 

Bei den Kombinationen Sozialhilfe–AHV und Sozialhilfe–AHV–EL ist die Geschlechtervertei-

lung weitgehend ausgeglichen. Anders verhält es sich bei Personen, die ausschliesslich Sozi-

alhilfe beziehen. In dieser Kategorie sind Frauen mit einem Anteil von 63 % der unterstützten 

Personen deutlich überrepräsentiert. 

Die Gruppen der unterstützten Personen von SH-AHV und SH-AHV-EL weisen hinsichtlich des 

Zivilstands weitgehend die gleiche Aufteilung auf wie die allgemeine Bevölkerung der unter-

stützten Personen. Zwischen 12 und 13 % sind ledig, zwischen 34 und 37 % verheiratet, 29 

bis 30 % verwitwet und 22 bis 23 % geschieden. Bei den Personen, die ausschließlich Sozial-

hilfe beziehen, sind Witwen und Witwer mit 45 % der Gesamtzahl am stärksten vertreten. 

Scheidungen sind hingegen deutlich seltener (10 %). Die beiden anderen Kategorien, Ledige 

und Verheiratete, weisen ähnliche Anteile wie die zuvor genannten auf. 
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Grafik 14: Aufteilung nach Zivilstand der über 65-jährigen 

 
Quelle: Statistik der Ergänzungsleistungen, BSV (2025). Grafik: SKOS  

4. Erklärende Faktoren 

Die vorliegenden Analysen erlauben es, zentrale strukturelle Einflussfaktoren für den Sozial-

hilfebezug von Personen über 65 Jahren zu identifizieren.  

Erstens bestehen für Personen aus Nicht-EU-/EFTA-Staaten Wartefristen von fünf bezie-

hungsweise zehn Jahren Wohnsitz in der Schweiz (abhängig von der Staatsangehörigkeit), 

bevor ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) geltend gemacht werden kann. Für Flücht-

linge und Staatenlose beträgt diese Frist fünf Jahre. Für Staatsangehörige von EU-/EFTA-

Staaten existiert demgegenüber keine Wartefrist. Die überproportionale Vertretung von 

Personen aus Drittstaaten – insbesondere aus afrikanischen und asiatischen Herkunftslän-

dern – unter den Sozialhilfebeziehenden ohne EL deutet auf die Relevanz dieser Regelung 

hin. Die geringe EL-Inanspruchnahme bei Personen mit Aufenthaltsbewilligung B sowie bei 

vorläufig aufgenommenen Personen (Bewilligung F) bestätigt die Bedeutung der Aufent-

haltsdauer als strukturelle Determinante für den Zugang zu EL. 

Zweitens können administrative Abläufe sowie zeitliche Verzögerungen im Verfahren zur 

Ausrichtung von EL zu vorübergehenden Versorgungslücken führen. Die überdurchschnittli-

che Sozialhilfequote bei 65- und 66-Jährigen weist auf solche Übergangssituationen hin. 

Drittens spielen die kantonalen Rahmenbedingungen bei der Finanzierung stationärer Auf-

enthalte eine Rolle. In bestimmten Kantonen decken die EL die effektiven Tagespauschalen 

privater Pflegeheime nicht vollständig, obwohl Art. 10 Abs. 2 Bst. a ELG vorsieht, dass der 

Aufenthalt in einer anerkannten Einrichtung in der Regel nicht zu einer Sozialhilfeabhängig-

keit führen soll. Im Dezember 2023 lebten rund 600 Personen, die gleichzeitig Sozialhilfe und 

EL bezogen, in einem Heim. Gemäss BSV treten entsprechende Konstellationen insbeson-

dere in den Kantonen Schwyz und Aargau überproportional häufig auf. Aufgrund 
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methodischer Einschränkungen sind diese Angaben mit Vorsicht zu interpretieren; die kan-

tonale Leistungsstruktur spricht jedoch für die Relevanz dieses Faktors. 

Die Auswirkungen unzureichender EL-Deckung bei Heimaufenthalten werden exemplarisch 

am Kanton Luzern sichtbar. Dort ist die Sozialhilfequote älterer Personen seit 2021 deutlich 

gesunken. Hintergrund ist die rückwirkende Erhöhung der EL-Obergrenze für Heimkosten 

per 1. Januar 2020. Diese Anpassung erfolgte nach einem Entscheid des Kantonsgerichts, 

wonach es rechtswidrig ist, zur Finanzierung eines Heimaufenthalts entweder auf persönli-

ches Vermögen zurückzugreifen oder Sozialhilfe beanspruchen zu müssen5. In der Folge sta-

bilisierte sich die Zahl der unterstützten Personen im Jahr 2020 und sank ab 2021 unter den 

nationalen Durchschnitt. Schliesslich ist auch der Vermögensverzicht als potenzieller Ein-

flussfaktor zu berücksichtigen. Gemäss Art. 11a ELG gelten Vermögensveräusserungen oder 

ein übermässiger Verbrauch von Vermögen als weiterhin anrechenbar und werden damit 

hypothetisch angerechnet. Das verzichtete Vermögen wird pro Jahr um 10 000 Franken ver-

mindert bzw. amortisiert; Dies kann zur Kürzung oder Verweigerung von EL führen und in 

der Folge einen Sozialhilfebezug notwendig machen. Gelingt die Amortisation, fällt die (er-

gänzende) Unterstützung durch die Sozialhilfe wieder weg. Entsprechende Konstellationen 

treten insbesondere im Zusammenhang mit dem Eintritt in ein Pflegeheim auf. Die Thematik 

wird in einem separaten Grundlagenpapier der SKOS vertieft behandelt («Vermögensver-

zicht und Vermögensverzehr», erscheint im Mai 2026).  

5. Fazit 

Die vorliegende Analyse beschreibt ein quantitativ begrenztes, jedoch strukturell relevantes 

Phänomen: Der Sozialhilfebezug von Personen über 65 Jahren hat in den vergangenen Jah-

ren kontinuierlich zugenommen. Der Anstieg betrifft insbesondere Personen mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit. Trotz weiterhin sehr niedriger Sozialhilfequote im Vergleich zu 

anderen Altersgruppen weist die nahezu verdoppelte Zahl unterstützter Personen zwischen 

2012 und 2024 auf strukturelle Mechanismen hin, die über den demografischen Wandel hin-

ausgehen.  

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche zeitliche Konzentration des Sozialhilfebezugs in den ers-

ten beiden Jahren nach Erreichen des Rentenalters. Rund 1 200 Personen sind davon betrof-

fen. Diese Häufung deutet auf Übergangssituationen hin, in denen administrative Fristen, 

Koordinationsprobleme oder ein verzögerter Zugang zu EL zu temporären Einkommenslü-

cken führen. Die Sozialhilfe fungiert dann als subsidiäres Sicherheitsnetz, das vorüberge-

hende oder strukturelle Lücken im Altersvorsorgesystem ausgleicht. 

 
5 Der Entschied kann hier eingesehen werden: https://entscheidsuche.ch/dok/LU_Gerichte/LU_KG_003_5V-18-

163_2020-01-15.html 

https://entscheidsuche.ch/dok/LU_Gerichte/LU_KG_003_5V-18-163_2020-01-15.html
https://entscheidsuche.ch/dok/LU_Gerichte/LU_KG_003_5V-18-163_2020-01-15.html
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Zudem bestehen markante Unterschiede nach Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus. 

Personen aus Drittstaaten – insbesondere mit Aufenthaltsbewilligung B oder vorläufiger 

Aufnahme – sind unter denjenigen überrepräsentiert, die ausschliesslich Sozialhilfe ohne EL 

beziehen. Die Karenzfristen für den EL-Zugang stellen hierbei einen zentralen Erklärungsfak-

tor dar und verweisen auf die langfristigen sozialpolitischen Auswirkungen unterschiedlicher 

Migrationsverläufe. Demgegenüber zeigen Schweizer Staatsangehörige und Personen mit 

Niederlassungsbewilligung C weitgehend vergleichbare Leistungsprofile, was die Bedeutung 

einer stabilen Integration in das Vorsorgesystem unterstreicht. 

Schliesslich verdeutlichen die kantonalen Unterschiede, dass institutionelle und rechtliche 

Rahmenbedingungen einen direkten Einfluss auf den Sozialhilfebezug im Alter haben. Das 

Beispiel des Kantons Luzern zeigt, dass Anpassungen im EL-System – insbesondere im Be-

reich der Heimfinanzierung – messbare Auswirkungen auf die Prävention von Sozialhilfeab-

hängigkeit entfalten können. Eine zusätzliche Analyse auf Ebene der kantonalen und kom-

munalen Sozialhilfebehörden könnte weitere Erklärungsansätze liefern. 

Insgesamt werfen die Ergebnisse die Frage auf, inwieweit das bestehende System der Alters-

vorsorge in allen Konstellationen die Sicherung des Existenzminimums gewährleisten kann. 

Angesichts der demografischen Alterung sowie zunehmend heterogener Erwerbs- und Mig-

rationsbiografien kommt der Kohärenz, Systemabstimmung und langfristigen Tragfähigkeit 

der sozialen Sicherheit besondere Bedeutung zu. 

6. Empfehlungen 

Die Analysen in diesem Grundlagenpapier erklären den beobachteten Anstieg der Sozialhil-

feunterstützung von Personen über 65 Jahren. Sie zeigen, dass die Sozialhilfe überall dort 

subsidiär die Existenz sichert, wo die Systeme der Altersvorsorge vorübergehend oder per-

manent diese Sicherung nicht gewährleisten.  

Die nachfolgenden Empfehlungen stellen die Funktion der Sozialhilfe als letztes Netz nicht 

in Frage. Sie verfolgen aber das Ziel, das vorgelagerte System, wenn immer möglich zu nut-

zen und einen weiteren Anstieg der Sozialhilfequote bei Seniorinnen und Senioren zu ver-

hindern. Die subsidiäre Funktion der Sozialhilfe bei über 65-jährigen soll die Ausnahme blei-

ben. 

• Ein Gesuch an die EL kann erst eingereicht werden, nachdem der Anspruch an die AHV 

angemeldet wurde. Eine frühzeitige Anmeldung bei der AHV und das anschliessende 

Gesuch an die EL verhindern Lücken in der Existenzsicherung bei Eintritt ins Pensionsal-

ter. Mit einer aktiven Information der Bevölkerung durch Bund, Kantone, Versicherer, 

Sozialpartner und privaten Organisationen (Pro Senectute, Gewerkschaften etc.) sollen 

frühzeitige Anmeldungen gefördert werden. Der Forschungsbericht 7/25 des BSV (BSV, 

2025c) hat die Hürden im Zugang zu den Ergänzungsleistungen untersucht. Er enthält 

Beispiele für Good practice und Verbesserungsvorschläge.  
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• Gemäss Art. 21 ELV ist «nach Eingang einer Anmeldung für eine jährliche Ergänzungs-

leistung grundsätzlich innerhalb von 90 Tagen über Anspruch und Höhe der Leistung zu 

verfügen. Kann diese Frist nicht eingehalten werden, so sind Vorschussleistungen im 

Sinne von Artikel 19 Absatz 4 ATSG auszurichten, wenn die antragstellende Person ihrer 

Mitwirkungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist und ein Anspruch nachgewiesen 

erscheint.»  Ein konsequentes Einhalten dieser Bestimmung verhindert eine subsidiäre 

Unterstützung durch die Sozialhilfe. 

• Die kantonalen EL-Tarife für Personen, die in einer Pflegeeinrichtung leben, müssen so 

gestaltet sein, dass keine Differenzen entstehen, die von der Sozialhilfe gedeckt werden 

müssen. Gemäss Art. 10 Abs. 2 Bst. a ELG «sorgen die Kantone dafür, dass der Aufent-

halt in einer anerkannten sozialmedizinischen Einrichtung in der Regel nicht zu einer 

Abhängigkeit von der Sozialhilfe führt». Eine regelmässige Überprüfung der EL-Tarife 

durch die Kantone trägt dazu bei, dass die Sozialhilfe nicht zusätzliche Leistungen er-

bringen muss.  

• Vermögensverzehr und Vermögensverzicht können dazu führen, dass der Anspruch auf 

Ergänzungsleistungen gekürzt wird oder wegfällt. Mit der EL-Revision 2021 wurden die 

Bestimmungen in diesem Bereich verschärft. Dies kann dazu führen, dass die Existenz-

sicherung in die Sozialhilfe verlagert wird. Die SKOS veröffentlicht zu diesem Thema ein 

separates Grundlagenpapier. Bei zukünftigen Gesetzesanpassungen ist der Problematik 

von Lastenverlagerungen zur Sozialhilfe Rechnung zu tragen. 
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